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Tagesordnungspunkt:

Bebauungsplan Nr. 13, Campingplatz Happach, 2. Änderung; gleichzeitig 60. Änderung des
Flächennutzungsplanes
Hier: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange während der erneuten Offenlegung des Bebauungsplanes gem. § 4 (2) BauGB
i.V.m. § 4 a (3) BauGB

Beschlussvorschlag:

Siehe Begründung.

Begründung:

I. Rückläufe aus dem Beteiligungsverfahren gem. § 4 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB

Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz hat in seiner Sitzung am

31.05.2022 beschlossen, den Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanentwurf nebst Entwurf der

Begründungen erneut öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Die erneute verkürzte öffentliche Auslegung fand in

der Zeit vom 07.09.2022 bis einschließlich 21.09.2022 statt.



Mit Schreiben vom 02.09.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

unterrichtet und um Stellungnahme bis zum 21.09.2022 gebeten.

Die eingegangenen Stellungnahmen werden nachstehend aufgeführt. Sie wurden ausgewertet und

jeweils mit einem Beschlussvorschlag ergänzt.

1. Amprion, Stellungnahme vom 07.09.2022:

„...im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres

Unternehmens.

Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen

beteiligt haben.“

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

2. Bezirksregierung Köln – Dezernat 54 – Wasserwirtschaft, Stellungnahme vom 13.09.2022:

„... mit Ihrem Schreiben vom 02.09.2022 übersandten Sie mir Unterlagen zu oben genanntem

Verfahren.

Zu dem Verfahren gebe ich folgende Stellungnahme ab:

Gewässerentwicklung/Hochwasserschutz:

Am 01. September 2021 ist die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen

länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) vom 19. August 2021 des Bundesministeriums des

Innern, für Bau und Heimat (BMI) in Kraft getreten (abrufbar unter:

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3712.pdf).

Das übergreifende Ziel dieses Raumordnungsplans ist es, das Hochwasserrisiko in Deutschland für

Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie kritische Infrastrukturen zu minimieren und dadurch mögliche

Schadenspotenziale einzugrenzen. Die in der Anlage der Verordnung aufgeführten Ziele (Z) und

Grundsätze (G) sind daher im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung/Änderung des

Flächennutzungsplans zu berücksichtigen.

Grundsätzliches

 Mit der Einführung dieses Raumordnungsplans führt der Bund u. a. einen risikobasierten

Ansatz in der Raumplanung ein, um Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten in den durch

Hochwasser bedrohten Gebieten im Raumplanungsprozess stärker zu berücksichtigen.

 Die Wasserwirtschaft unterstützt die Kommunalplanung hierbei durch die Übermittlung der

erhobenen Daten zu den Grundlagen der Wasserwirtschaft.



 Die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unberührt; es erfolgt eine weitgehende

Bezugnahme auf die Definitionen und die Gebietskulissen des Fachrechts.

 Die Verordnung nimmt eine verstärkte Berücksichtigung von Flächen außerhalb von

festgesetzten Überschwemmungsgebieten in den Blick; diese Flächen weisen statistisch ein

zunehmendes Schadenspotential auf.

 Der kommunalen Bauleitplanung obliegt die Konkretisierung des BRPHV und eine

Auseinandersetzung mit den einzelnen Zielen und Grundsätzen.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht gebe ich hierzu folgende Hinweise:

Zu I.1.1. (Z):

Ich weiße darauf hin, dass neben der Eintrittswahrscheinlichkeit und der räumlichen und zeitlichen

Auswirkung im Hochwasserfall auch die Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit für eine

Risikoabschätzung zu betrachten sind. Die amtlichen Hochwassergefahrenkarten und

Hochwasserrisikokarten können unter https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-

und-hochwasserrisikokarten-8406 abgerufen werden.

Zu I.2.1. (Z):

Bei der Einschätzung des Risikos aus Starkregenereignissen können die vom Bundesamt für

Kartographie und Geodäsie (BKG) veröffentlichte Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW (abzurufen

unter www.klimaanpassung-karte.nrw.de im Handlungsfeld Hochwasserschutz) eine hilfreiche

Grundlage bieten. Ebenso können die kommunalen Starkregenrisikomanagementkonzepte

hinzugezogen werden, insoweit diese für den angebenden Planungsraum erstellt wurden.

Zu II.1.2 (Z), II.1.4 (G), II.1.5 (G), II.1.6 (G) und II.2.3. (Z):

Es ist zu prüfen, ob in dem angegeben Planungsraum nachfolgende Maßnahmen derzeit in

Abstimmung sind oder/und zukünftig geplant werden sollten:

 Freihaltung von Flächen für eine Verstärkung von Hochwasserschutzanlagen oder zur

Deichrückverlegung

 Gewässerausbauverfahren mit Auswirkungen auf den Hochwasserschutz

 Hochwasserschutzmaßnahmen zur Sicherung der Maßnahmenliste des Nationalen

Hochwasserschutzprogramm

Es ist im Einzelfall zu prüfen und abzustimmen, ob der angegebene Planungsraum gegen eine dieser

beabsichtigten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen spricht. Auskunft hierüber können bei den

Unterhaltungs- und Ausbaupflichtigen oder den zuständigen Wasserbehörden eingeholt werden.

Zu II.2.2 (G):

Insbesondere weise ich auf die Prüfung der unter Satz 2 Nummer 1 genannten „Rücknahme von in

Flächennutzungsplänen für die Bebauung dargestellten Flächen“ und Satz 2 Nummer 2 genannten

„Umplanung und Umbau vorhandener Siedlungen und Siedlungsstrukturen“ hin.

Zu II.3 (G):

Insbesondere weise ich auf das Planungs- und Genehmigungsverbot von in Satz 1 Nummer 3

genannten baulichen Anlagen in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten hin.



Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der

Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde).“

Abwägung:

Die Ziele und Grundsätze des länderübergreifenden Hochwasserschutzes wurden sowohl in Bezug auf

Hochwasser als auch Starkregenereignisse in der Planung berücksichtigt.

Im Bebauungsplan werden neue überbaubare Flächen nur außerhalb des Überschwemmungsgebiets

festgesetzt. Bei den Flächen im Überschwemmungsgebiet wird von einer vollständigen Räumung im

Hochwasserfall ausgegangen, so dass von keinem nennenswerten Einfluss von Fließgeschwindigkeit

und Wassertiefe auf Schäden im Plangebiet auszugehen ist.

Die Starkregengefahrenhinweiskarte liefert keine Hinweise auf nennenswerte Risiken im Plangebiet.

Die mögliche, geringfügige Überflutung der das Plangebiet erschließenden Landesstraße (0,1m – 0,5m

bei einem extremen Ereignis) und die lokale Ansammlung auf der Ostseite des westlich des

Plangebiets gelegenen Gebäudes (Flurstück 3) lassen keine gravierende Gefährdung erwarten.

Die Gemeinde hat auch keine Kenntnis von Planungen zu Hochwasserschutz oder Gewässerausbau im

Plangebiet. Die Untere Wasserbehörde und der Wasserverband wurden beteiligt.

Auf der Ebene des Bebauungsplans wird die Bebauung im Plangebiet auf nicht im

Überschwemmungsgebiet gelegene Flächen begrenzt, für die übrigen Flächen des Sondergebiets hat

sich bisher eine zeitliche Nutzungsregelung zur Bewältigung von Hochwasserrisiken bewährt. Die

Gemeinde betrachtet die räumliche und zeitliche Anpassung an die ufernahe Lage, die teilweise im

Bebauungsplan konkretisiert wird, als eine sinnvolle und vertretbare bauliche Nutzung im Plangebiet.

Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz schließt sich der

Argumentation der Verwaltung an; Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

3. Tele Columbus Betriebs GmbH, Stellungnahme vom 08.09.2022:

„... wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage vom 05.09.2022

In dem von Ihnen angefragten Bereich befinden sich keine Erdkabelanlagen der Tele Columbus

Gruppe.

Gültigkeit dieses Schachtscheins: 6 Monate nach Ausstellungsdatum.

Sofern zwischen der Einreichung der Planungsunterlagen und Baubeginn mehr als 6 Monate liegen,

müssen Sie zwingend vor Baubeginn einen aktuellen Schachtschein anfordern.“

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.



4. Straßen NRW, Stellungnahme vom 08.09.2022:

„... Die Erschließung erfolgt an die freie Strecke der L 333.

Gem. Verwaltungsvorschrift zu § 8 StVO ist an der freien Strecke eine Linksabbiegespur regelgerecht

herzustellen. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der abbiegenden Fahrzeuge und dient hier der

Sicherheit.

Sollten hier Begehrlichkeiten diesbezüglich geäußert werden, gehen die Straßenbaumaßnahmen zu

Lasten der Gemeinde Eitorf incl. der Mehrkosten der Unterhaltung und Erhaltung.“

Abwägung:

Mit einer nennenswerten Veränderung des Verkehrsaufkommens als Folge der Planung ist nicht zu

rechnen:

Im Südwesten des Plangebietes entfallen aufgrund der Planung bisherige Standplätze für Wohnwagen

und Zelte. Auf den betroffenen Flächen sollen Büros- und Sanitäranlagen für die Campingplatz-Nutzer

errichtet werden, so dass das Verkehrsaufkommen hier künftig gegenüber der derzeitigen Situation

geringer sein wird. Neuer Verkehr entsteht durch die geplante Reittherapieanlage im Norden des

Plangebietes. Hierfür stehen die bereits vorhandenen, straßenbegleitenden Stellplätze im Nordwesten

des Plangebietes zur Verfügung. Darüber hinaus sind keine weiteren Flächen für Besucherstellplätze

geplant.

In sofern ergibt sich in Folge der Planung aus Sicht der Verwaltung keine Notwendigkeit für eine

Veränderung der Verkehrsanlagen in Form einer Linksabbiegespur an der L 333.

Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.



Beschlussvorschlag:

Den Anregungen wird nicht entsprochen. Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

5. Wahnbachtalsperrenverband, Stellungnahme vom 05.09.2022:

„... bei Ihrem Vorhaben, Aufstellung des BBP Nr. 13, Campingplatz Happach, 2. Änderung sowie 60.
Änderung des FNP, sind keine Anlagen des Wahnbachtalsperrenverband Siegburg betroffen.“

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

6. Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis, Stellungnahme vom 08.09.2022:

... zu o.g. Vorhaben nimmt der Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis folgendermaßen Stellung:
Da die ursprüngliche Stellungnahme des Wasserverbands vom 29.11.2021 berücksichtigt wurde und
es keine weiteren Änderungen gibt, welche die Zuständigkeiten des Wasserverbands tangieren,
bestehen seitens des Wasserverbands keine weiteren Bedenken gegenüber dem o.g. Vorhaben.
Ergänzend verweise ich auf die ursprüngliche Stellungnahme des Wasserverbands vom 29.11.2021.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

7. Deutsche Telekom Technik GmbH, Stellungnahme vom 13.09.2022:

... Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 22 Aktenzeichen KEn - 2022 - 192 - 6689 vom
13.05.2022 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die 60. Änderung des Flächennutzungsplanes

Stellungnahme vom 13.05.2022:

„Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und



bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-zunehmen sowie alle Planverfahren

Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu

der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen jedoch auf folgendes hin:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Telekom - z. B.

das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie Ihre Vermögensinteressen -

sind betroffen.

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Über

gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Sicherung, Veränderung oder Verlegung unserer Anlagen

können wir erst Angaben machen, wenn uns die endgültigen Ausbaupläne mit Erläuterung vorliegen.

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in

einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom

vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und

Verkehrswesen, Ausgabe 2013, siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten

sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der

Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. Zur Versorgung des Planbereichs mit

Telekommunikationsanschlüssen ist die Verlegung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen

erforderlich. Falls notwendig, müssen hierfür bereits ausgebaute Straßen wieder aufgebrochen

werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem

Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist es notwendig, dass uns Beginn

und Ablauf der Erschließungsanlagen im Bebauungsplangebiet der Deutsche Telekom Technik GmbH,

TI NL West, PTI 22 so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt

werden an:

Deutsche Telekom Technik GmbH T NL West, PTI 22 Innere Kanalstr. 98, 50672 Köln .

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Baugebietes

mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Aus-nutzung aller Vorteile

einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Pla-nungssicherheit möglich ist.

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die 60. Änderung des Flächennutzungsplanes.“

Abwägung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Deutschen Telekom Technik GmbH gegen die

Planung keine Einwände bestehen. Ver- und Entsorgungsleitung können innerhalb der öffentlichen

Verkehrsflächen verlegt werden, bei evtl. Baumpflanzungen sind die einschlägigen gesetzlichen

Regelungen zu beachten; diesbezügliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

8. Rhein-Sieg Netz GmbH, Stellungnahme vom 08.09.2022:



„... gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bestehen unsererseits keine Bedenken.“

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, Änderungen der Entwürfe sind nicht erforderlich.

9. Rhein-Sieg-Kreis, Stellungnahme vom 20.09.2022:

„...zu o. g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen:

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Es wird darum gebeten, dem Rhein-Sieg-Kreis zwecks Fortführung des Kompensationsflächenkatasters
sowie der Fortschreibung des Ökokontos nach Satzungsbeschluss
eine Mitteilung über die verbindlich festgesetzten oder vertraglich geregelten
Ausgleichsmaßnahmen (auch Artenschutz) zukommen zu lassen. Es wird gebeten,
hierfür das beiliegende Formblatt zu verwenden. Auf § 34 (1) LNatSchG wird verwiesen.“

Abwägung:

Der Bitte des Rhein-Sieg-Kreises wird nachgekommen, die verbindlich festgesetzten oder vertraglich

geregelten Ausgleichsmaßnahmen werden übermittelt.

Beschlussvorschlag:

Die Maßnahmen werden dem RSK nach Satzungsbeschluss mitgeteilt. Änderungen der Entwürfe sind

nicht erforderlich.


